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RS OGH 1984/2/21 4Ob314/84
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.02.1984

Norm

UWG §25 Abs4

Rechtssatz

Testkäufer können schon begri3ich nicht als "Publikum" angesehen werden, zu dessen Aufklärung es einer

Urteilsveröffentlichung bedürfte; bei der Beurteilung der Notwendigkeit einer Urteilsveröffentlichung kann deshalb nur

von den ausschließlich gegenüber Testkäufern begangenen Wettbewerbsverstößen (hier: Rabattverstößen)

ausgegangen werden.
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